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Ablauf des Verfahrens vor der Clearingstelle (1) 
 

nach positiver Rückmeldung durch die BNetzA [Prüfumfang und dafür benötigter Zeitraum noch offen] wird die DNS-Sperre durch die Internetzugangsanbieter umgesetzt (Ausnahme: Beschwerdeverfahren) 

nur, wenn der Prüfausschuss eine DNS-Sperre einstimmig empfiehlt, leitet die Geschäftsstelle die Empfehlung + Begründung + Antrag an die BNetzA weiter 

Prüfausschuss prüft sämtliche Voraussetzungen, die auch ein Gericht prüfen würde 

Anträge werden im 14-Tage-Turnus vom Prüfausschuss geprüft 

Geschäftsstelle prüft, ob alle formellen Voraussetzungen für Antragstellung erfüllt sind 

Prüfgebühr: 1.500 Euro 

Antragsteller reicht Antrag bei Geschäftsstelle ein 

Pro Antrag kann die Sperrempfehlung von 1 SUW aber für mehrerer Domains beantragt werden 

Antragsberechtigt sind alle Teilnehmer des Verhaltenskodex und bei Verbänden deren Mitglieder 

Antrag nur mit standardisiertem Antragsformular möglich  (Anlage 1 der Verfahrensordnung) 
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Ablauf des Verfahrens vor der Clearingstelle (2) 
 

keine Weiterleitung an BNetzA 

bei Übereinstimmen, spricht Vorsitzender Sperrempfehlung aus 

Vorsitzender prüft, ob Mirror- oder weitere Domains der SUW entsprechen 

eigenes Prüfverfahren nur durch den Vorsitzenden 

Mirror-Domains und weitere Domains derselben SUW können von Rechteinhabern nachgemeldet werden 
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Zusammensetzung Prüfausschuss und Prüfumfang 
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Bildung von 2-3 Prüfungsausschüssen 

pro Prüfausschuss 1 Vorsitzender und zwei Beisitzer 

Vorsitzender:  

Unbefangen, Befähigung 
zum Richteramt, Erfahrung 

und die unparteiische 
Ausübung ihrer Tätigkeit ist 
in Justiz, Verwaltung oder 

Wissenschaft 
nachgewiesen (Beispiel: 
ehemaliger Richter BGH 

Urheberrechtsenat 
(angefragt)) 

Beisitzer:  

je 1 Beisitzer aus dem Kreis 
der Internetzugangs-

anbieter und der 
Rechteinhaber 

bei 100 bis 200 Anträgen 
pro Jahr:  4 bzw. 8 SUW alle 

14 Tage, die vom 
Prüfausschuss beschieden 

werden müssen 
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Workflow des Prüfverfahrens 
 

Zuleitung der Empfehlung über Geschäftsstelle an BNetzA 

Abfassen der Empfehlung durch Vorsitzenden in standardisierter Form 

Diskussion und Entscheidung durch Vorsitzenden und Beisitzer gemeinsam (fernmündlich) und einstimmig 

Vorsitzender verfasst Votum (Entwurf für die Empfehlung) und sendet dieses den Beisitzern vor der Sitzung des Prüfausschusses zu 

Leitung der Prüfausschusssitzung durch Vorsitzenden 
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